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 Veröffentlicht am 06.11.2007

Norm

ZPO §259 Abs2

Rechtssatz

Die den alleinigen Inhalt des Zwischenantrages auf Feststellung bildende Frage des Bestehens eines

Rückforderungsanspruches des Beklagten wegen angeblich ohne rechtlicher Verp7ichtung an die Klägerin erbrachten

Unterhaltsleistungen stellt weder eine Vorfrage für das auf Gewährung des Unterhalts nach den §§ 66 f EheG gestützte

Klagebegehren der Klägerin noch für das im Rahmen der vom Beklagten aufrechnungsweise eingewendeten

Gegenforderungen gestellte Rückforderungsbegehren dar.
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